
Landratsamt Erlangen-Höchstadt  •  Nägelsbachstraße 1  •  91052 Erlangen  •  Telefon: 09131 803-1023

amtsblatt@erlangen-hoechstadt.de  •  www.erlangen-hoechstadt.de

Erscheinungsweise: 14-täglich donnerstags

Amtsblatt
des Landkreises Erlangen-Höchstadt
Nr. 7 vom 26.02.2026

Gut informiert älter werden 
Neuer Landkreis Seniorenwegweiser erschienen

Unter dem neuen Titel „Wegweiser für Seniorinnen und Senioren“ 
hat der Landkreis seinen Seniorenratgeber aktualisiert und neu auf-
gelegt. Seniorenbeauftragte Brigitte Meyer und der Vorsitzende 
des Kreisseniorenbeirats Thomas Wimber überreichten die neue 
Ausgabe an Landrat Alexander Tritthart im Landratsamt Erlangen.

Hilfe, Angebote und Anlaufstellen vor Ort
Die kostenlose Broschüre enthält eine umfangreiche Sammlung an 
Adressen, Angeboten und Unterstützungsleistungen für Seniorin-
nen und Senioren sowie deren Angehörige. Sie informiert unter 
anderem über Beratungsstellen, Pflege- und Betreuungsmöglich-
keiten sowie Gesundheitsthemen und gibt Tipps zu Freizeit- und 
Bildungsangeboten. Ebenfalls enthalten sind Hinweise zum Woh-
nen im Alter. Neu ist ein praktischer Notfallpass zum Ausschneiden, 
der am Ende des Heftes zu finden ist.

Den Ratgeber „Wegweiser für Seniorinnen und Senioren“ hat Bri-
gitte Meyer zusammen mit der inixmedia GmbH erstellt. Er liegt 
kostenlos im Landratsamt, in den Rathäusern der Landkreisgemein-
den sowie zahlreichen weiteren Einrichtungen aus, die in engem 
Kontakt mit Seniorinnen und Senioren stehen. Online steht er unter 
https://www.erlangen-hoechstadt.de/leben-in-erh/angebote-fuer-
senioren/ zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es bei der Seniorenbeauftragten des 
Landkreises, Brigitte Meyer, unter 09131 / 803 1331 oder per 
E-Mail an seniorenbeauftragte@erlangen-hoechstadt.de.

JugendKonzertMarathon 2026
Landratsamt lädt Kinder und Jugendliche zum gemeinsa-
men Musizieren ein

Die 18. Auflage des JugendKonzertMarathon findet am Samstag, 
den 18. und Sonntag, den 19. April 2026 im Emil-von-Behring-
Gymnasium, Raum 103, Buckenhofer Straße 5, 91080 Spardorf 
statt. Interessierte Musikerinnen und Musiker im Alter von drei 
bis 18 Jahren können sich ab sofort bis Freitag, den 3. April 2026 
online anmelden. Alle Informationen zur Veranstaltung und das 
Anmeldeformular sind unter www.erlangen-hoechstadt.de/JKM 
abrufbar. Für Fragen steht Johannes Hölzel unter der Rufnummer 
09131 803 1333 oder per E-Mail an kultur@erlangen-hoechstadt.
de gerne zur Verfügung.

Eröffnungskonzert zum Auftakt
Traditionell findet am Samstag, den 18. April, 11 Uhr ein Eröff-
nungskonzert statt. Der Eintritt ist frei. Hierzu wie zum anschlie-
ßenden Marathon sind Interessierte herzlich eingeladen. Der Mara-
thon verspricht Klänge verschiedener Epochen und Genres, welche 
die jungen musikalischen Talente von Klassik über Jazz bis hin zu 
modernem Pop auf ihre Art interpretieren. Das Programm wird ab 
Donnerstag, den 16. April 2026 unter www.erlangen-hoechstadt.
de/JKM verfügbar sein.

Der JugendKonzertMarathon des Landkreises Erlangen-Höchstadt 
will Kindern und Jugendlichen, die ein Musikinstrument erlernen, 
ermöglichen, ohne Wettbewerbsdruck vor Publikum aufzutreten. 
Musikpädagogin Regina Klatte hat die Musikveranstaltung 2008 
initiiert. Seither moderiert sie die zweitägige Veranstaltung des 
Bereichs Kultur am Landratsamt jedes Jahr.

Bekanntmachung des Zweckverbandes Gemein-
schaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum 
Erlangen-Ost in Spardorf

Als Verbandsmitglied weist der Landkreis Erlangen-Höchstadt dar-
auf hin, dass die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Gemein-
schaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in 
Spardorf vom 12.01.2026 im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 2 
vom 16.02.2026 amtlich bekannt gemacht wurde. Die Haus-
haltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt, 
Nägelsbachstraße 1, 91052 Erlangen öffentlich zugänglich.

Vollzug des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG);
Aufhebung der Zweckvereinbarung zur Überwachung 
des ruhenden Verkehrs zwischen der Gemeinde Baiers-
dorf und der Gemeinde Pinzberg

Die Stadt Baiersdorf hat mit Stadtratsbeschluss vom 13. Novem-
ber 2025 die Aufhebung der Zweckvereinbarung mit Wirkung zum 
31. Dezember 2025 beschlossen. Auch die Gemeinde Pinzberg hat 
mit Gemeinderatsbeschluss vom 15. Dezember 2025 die Aufhe-
bung der Zweckvereinbarung mit Wirkung zum 31. Dezember 
2025 beschlossen.

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt genehmigt die Aufhebung 
der Zweckvereinbarung gemäß Art. 1, 14 Abs. 2 Satz 1 KommZG 
i. V. m. Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG, Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 
Satz 2 KommZG, Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LKrO.

Die Zweckvereinbarung ist durch das Landratsamt im Amtsblatt 
des Landkreises Erlangen-Höchstadt öffentlich bekannt zu machen 
(Art. 14 Abs. 5 KommZG i. V. m. Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 
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Die Aufhebung der Zweckvereinbarung wird nach Art. 14 Abs. 5 
KommZG i. V. m. Art. 13 Abs. 4 KommZG mit Wirkung zum 
31. Dezember 2025 wirksam.

Landratsamt Erlangen-Höchstadt

Hartel
Abteilungsleiter

Aufhebung der Zweckvereinbarung

zwischen

der Stadt Baiersdorf,
vertreten durch die Erste Bürgermeisterin Eva Ehrhardt-Odörfer,

Waaggasse 2, 91083 Baiersdorf

und

der Gemeinde Pinzberg,
vertreten durch die Erste Bürgermeisterin Elisabeth Simmerlein,

Reuther Straße 1, 91361 Pinzberg

gemäß Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff. des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) schließen die genannten 

Gebietskörperschaften folgende

Zweckvereinbarung

§ 1 Aufhebung

Die Zweckvereinbarung über die gemeinsame Verkehrsüber
wachung zwischen der Stadt Baiersdorf und der Gemeinde Pinz-
berg vom 14./15.07.2016 wird zum 31.12.2025 aufgehoben.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Zweckvereinbarung tritt einen Tag nach Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Erlangen-Höchstadt in Kraft.

Pinzberg, den 10. Dezember 2025
Gemeinde Pinzberg

gez.
Elisabeth Simmerlein
Erste Bürgermeisterin

Baiersdorf, den 24. November 2025
Stadt Baiersdorf

gez.
Eva Ehrhardt-Odörfer
Erste Bürgermeisterin
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